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Gerhard Czermak

Kreuzsymbole in staatlich-Äffentlichen RÅumen?

GrundsÄtzliche Åberlegungen zur religiÇs-weltanschaulichen NeutralitÄt des Staates, anlÄsslich 
des Streits um das Kreuz in DÉsseldorfer GerichtssÄlen im Februar 2010.

Ausgangslage

Ist das Kreuzsymbol neutral genug, um die weltliche Staatsgewalt �berzeugend repr�sentieren zu k�nnen? Die Er-
richtung eines neuen Justizzentrums in D�sseldorf war Anlass f�r die Pr�sidenten von Amtsgericht und Landge-
richt, zu entscheiden, ob die Sitzungss�le auch in den neuen Geb�uden mit dem Kreuz ausgestattet werden sollen. 
Da es in den vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen war, dass sich Verfahrensbeteiligte am Kreuz rie-
ben und sein Abnehmen erreichten, entschied man nun, k�nftig auf das Kreuzsymbol ganz zu verzichten. Immer-
hin hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 1995 entschieden: Kreuze in �ffentlichen Schulen sind unzul�s-
sig, da sie geeignet sind, mit ihrem „appellativen Charakter“ eine – und sei es geringe – religi�se Beeinflussung 
auszu�ben. Das verletzt laut BVerfG die Religionsfreiheit Andersdenkender und verst��t au�erdem gegen die 
dem Staat auferlegte religi�s-weltanschauliche Neutralit�t („Kruzifix-Beschluss“ vom 16.5.1995, voller Wortlaut).

Man sollte sich nun fragen, wieso trotzdem noch 2010 Kreuze �berhaupt in Gerichten h�ngen k�nnen. Das nicht 
nur wegen des Versto�es gegen die tragenden und daher alle deutschen Staatsorgane bindenden Gr�nde des 
BVerfG, sondern auch wegen der einfachen �berlegung, dass die staatlichen Gerichte keinerlei Kompetenz in re-
ligi�s-weltanschaulichen Fragen haben. Sie sind unmittelbarer Ausdruck der rein s�kularen Staatsgewalt. Auf 
Grund der klaren deutschen Verfassungsrechtslage behauptet hierzulande kein Jurist, der Staat habe einen religi�-
sen Zweck. Er kann nicht durch das Symbol einer bestimmten Religionsgruppe repr�sentiert werden, sondern al-
lenfalls durch das Staatswappen. Gerichte sprechen Recht nach den staatlichen Gesetzen und haben keinerlei reli-
gi�se Ma�st�be. Die D�sseldorfer Gerichtspr�sidenten haben daher lediglich f�r die schon lange f�llige Beseiti-
gung eines groben Versto�es gegen das Grundgesetz gesorgt.

Kontroverse Diskussion
Dennoch: Am 18. und 19.2. 2010 las und h�rte man den emp�rten Aufschrei mancher christlicher Politiker und 
Kirchenoberer beider gro�en Kirchen in den rheinisch-westdeutschen Medien. Aber insgesamt war die Aufregung 
deutlich geringer als nach dem Kruzifix-Beschluss des BVerfG von 1995 (Grundinformationen zur D�sseldorfer 
Debatte). Hatte sich doch sogar der Europ�ische Gerichtshof f�r Menschenrechte (EGMR) mit Urteil vom 
3.11.2009 erdreistet, das Schulkreuz in italienischen Schulen als Versto� gegen die Europ�ische Menschenrechts-
konvention zu werten: Der Staat habe in R�umlichkeiten, die Personen zwangsl�ufig betreten m�ssten, von Glau-
bensbekundungen abzusehen. Und in NRW musste selbst das Justizministerium einr�umen, dass von etwa 1300 
Gerichtss�len in NRW nur 40-60 noch mit einem Kreuz ausgestattet waren, ohne dass es bisher zu besonderen Ir-
ritationen gekommen war. Vor 15 Jahren war die Situation noch ganz anders. Die Pr�sidentin des Oberlandesge-
richts D�sseldorf wies unter Hinweis auf das Neutralit�tsgebot verwundert darauf hin, dass neben den Bundesge-
richten wie dem Bundesverfassungsgericht oder dem Bundesgerichtshof auch der nordrhein-westf�lische Verfas-
sungsgerichtshof sowie die Verwaltungsgerichte und das Oberverwaltungsgericht NRW keine Kreuzsymbole 
kennen.

Bildungsdefizite

Viele �u�erungen beweisen erneut die �blichen Bildungs-, insbesondere staatsb�rgerkundlichen Defizite. In der 
Rheinischen Post etwa finden sich folgende Kommentare: Leser fanden die christlich-abendl�ndischen Werte mit 
F��en getreten, die eigene Identit�t werde verleugnet, die christliche Bev�lkerung mit ihrer Mehrheit beuge sich 
gegen�ber jeglicher kleinen Minderheit, die Berufung auf die Gottesnennung in der Pr�ambel des Grundgesetzes 
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(GG) durfte nat�rlich nicht fehlen, ebensowenig der Satz B�ckenf�rdes, der freiheitliche, s�kularisierte Staat lebe 
von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ (Dazu N�heres http://hpd.de/node/8543) Dass die 
christlichen Wurzeln des Volkes nicht gew�rdigt w�rden, sei eine Schande, und die islamischen Staaten wurden 
wieder einmal zum Vergleich herangezogen. Demgegen�ber sei das Kreuz das Zeichen f�r Gerechtigkeit und 
N�chstenliebe. Gesamttenor: „Christliche Symbole sind unverzichtbar“ (so Rhein. Post 25.2.2010). Den Gipfel 
des Unverst�ndnisses erklomm eine Karikatur in der Rheinischen Post: „Schw�ren auf Asterix? Oder Telefon-
buch?“.

�u�erungen von Politikern d�rfen in ideologischen Fragen nicht unbedingt ernst genommen werden, zumal in 
Wahlkampfzeiten. Wenn daher die CDU-Justizministerin von NRW erkl�rte, sie „trete daf�r ein, dass Kreuze nur 
im Einzelfall abgeh�ngt werden, wenn einer der Prozessbeteiligten hieran Ansto� nimmt", so ist das schon deswe-
gen milder zu beurteilen. Entsprechendes gilt f�r die nicht sinnvoll definierbare Aussage von Ministerpr�sident 
R�ttgers, das Kreuz stehe f�r "die christlich-abendl�ndischen Werte", auf denen das Gemeinwesen basiere (Dazu 
Ursula Neumann: Sind Christen doch die besseren Menschen? Das M�rchen von der Bedeutung christlicher Wer-
tevermittlung). Auch daf�r, dass Repr�sentanten der Kirchen, Machtaus�bung seit jeher gewohnt und staatlicher-
seits hofiert, sich f�r das Kreuz im Gerichtssaal einsetzen, ist verst�ndlich.

GefÄhrliche Aussagen

Durchaus gef�hrlich wird es freilich, wenn etwa der D�sseldorfer Superintendent Ulrich Lilie betont: "Wir sind 
eine christliche Mehrheitsgesellschaft, das sollten wir selbstbewusst zum Ausdruck bringen." Denn das bedeutet, 
genau betrachtet, nichts anderes, als dass stets gilt, was die (parlamentarische?) Mehrheit beschlie�t. Das kommt 
einer Abschaffung der individuellen Grundrechte gleich. Nicht besser ist die Behauptung von Erzbischof Robert 
Zollitsch in seiner Funktion als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, es sei ein "krasses Missverst�nd-
nis", Religionsfreiheit als Freiheit von Religion aufzufassen. Denn das hei�t, allen Nichtreligi�sen ihr Grundrecht 
aus Art. 4 I, II GG abzusprechen. Gerade dort (und an anderen Stellen des GG) wird aber Religion und nichtreli-
gi�se Weltanschauung ohne Differenzierung gleich behandelt. Staatspolitisch bedeutsam ist es auch, wenn es in 
einem Artikel der Rheinischen Post (der hier nur als eines von vielen Beispielen aus der Medienlandschaft ge-
nannt sei) vom 25.2. hei�t: „Es muss … jeder Minderheit klar sein, dass sich die deutsche Rechtsprechung an 
christlichen Werten orientiert…[Es hat] Kreuze im Gerichtssaal zu geben, denn das Volk ist christlich!“ Daran ist 
alles falsch: erstens trifft die Behauptung, in Deutschland sei die Mehrheit der Bev�lkerung „christlich“, in dieser 
pauschalen Form nicht zu: etliche repr�sentative Umfragen belegen seit �ber einem Jahrzehnt, dass sich (ungeach-
tet einer derzeit noch 60%igen formalen Mitgliedschaft in einer der gro�en Kirchen, einschlie�lich eines erhebli-
chen Prozentsatzes von Agnostikern und „Atheisten“) eine knappe Bev�lkerungsmehrheit nicht mehr als „religi-
�s“ versteht. An einen pers�nlichen „Gott“ glauben nur noch etwa 20 (oder weniger) bis maximal 25%. (Zahlrei-
che detaillierte statistische Angaben und Erl�uterungen zu dieser Problematik finden sich im Portal der For-
schungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland.) Das Argument, das Volk sei christlich, schl�gt sich daher 
selbst. Es kann in diesem Zusammenhang auch keine regionalen Unterschiede geben: Gerichtss�le haben in jedem 
Bundesland und jeder Region dieselbe Funktion. Und eine Rechtsprechung, die sich an spezifischen „christlichen“ 
oder nichtchristlichen Werten orientierte (was immer das konkret bedeuten mag), verhielte sich GG-widrig.

Verfassung und NeutralitÄtsgebot

Gerichte m�ssen nach Rechtswerten (die individuell christlich oder auch anders verstanden und motiviert sein 
m�gen), entscheiden, wie sie im Grundgesetz und anderen Gesetzen enthalten sind, und nach nichts anderem. 
Spezifisch religi�se Privilegierungen, wie sie selbst in manchen Landesverfassungen zu finden sind (z.B.: nach 
Art.1 I Ba-W�Verf ist der Mensch berufen, "seine Gaben in Freiheit und in der Erf�llung des christlichen Sitten-
gesetzes...zu entfalten", der Staat habe den Menschen hierbei zu dienen; Art. 7 I der NRWVerf erkl�rt "Ehrfurcht 
vor Gott" an erster Stelle als "vornehmstes Ziel der Erziehung"; die Verf. von Rheinland spricht in ihrer Pr�ambel 
von Gott als dem „Urgrund des Rechts und Sch�pfer aller menschlichen Gemeinschaft“), sind mit dem GG unver-
einbar und damit ung�ltig. Im Konfliktfall geht das GG allen anderen Rechtsvorschriften in Deutschland vor (Art. 
31 GG: „Bundesrecht bricht Landesrecht“). Die Nennung Gottes in der Pr�ambel des GG ist nach Ansicht aller 
Verfassungsrechtler lediglich ein Hinweis auf die Motive der meisten Mitglieder des Parlamentarischen Rats von 
1948/49. Die religi�s-weltanschauliche Bedeutung des GG ergibt sich ausschlie�lich aus der Gesamtheit der ein-
schl�gigen Vorschriften des – freilich aus s�kularen Gr�nden religionsfreundlichen – Religionsverfassungsrechts. 
Alle staatlich-�ffentlichen Institutionen und Organe m�ssen demnach alle Religionen und (nichtreligi�sen) Welt-
anschauungen gleich behandeln. Das hei�t, sie m�ssen im Positiven (kulturstaatliche F�rderung, Informations-
vermittlung) wie Negativen (Distanzierung von Religion in Justiz, Polizei usw.) dem Neutralit�tsgebot entspre-
chen, d.h. unparteilich sein. 

In der Theorie r�umen das selbst besonders kirchennahe Juristen ein. Der stark kirchlich engagierte Verfassungs-
rechtler und Rechtshistoriker Martin Heckel hat daher 1993 formuliert: "Von der christlichen Tradition 'des A-
bendlandes'...findet sich in der Staatsverfassung keine Spur". Daher gibt es keinerlei Berechtigung f�r Kreuze in
Gerichtss�len: aus Gr�nden der staatlichen Neutralit�t, der Religions- und Weltanschauungsfreiheit auf der Basis 
der Gleichheit f�r alle im Rahmen der Verfassung. Der prominente Katholik und Verfassungsrechtler Ernst-
Wolfgang B�ckenf�rde hat das schon vor fast 40 Jahren eindrucksvoll dargelegt. Angesichts der aktuellen Diskus-
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sionslage muss man Hans Michael Heinig, dem Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, dankbar sein. Er h�lt es f�r eine Banalisierung des Kreuzes, es auf ein Symbol f�r Humanit�t und 
allgemein akzeptierte Werte zu reduzieren, um seine Fortexistenz in Gerichtss�len zu erhalten.

Dies alles nicht zu sehen, ist f�r den Bestand eines freiheitlichen Staatswesens gef�hrlich. Daher sind die Partei-
programme der C-Parteien besonders kritisch zu sehen: Das CDU-Grundsatzprogramm von 2007 spricht an 25 
Stellen vom spezifisch Christlichen und an 9 Stellen von Kirche. Die Wertevermittlung auch durch andere Religi-
onen, insbesondere die j�dische, wird immerhin am Rande gew�rdigt, w�hrend die Nichtreligi�sen (Kennen sie 
keine Werte? Basiert das GG nicht wesentlich auf dem Gedankengut der Aufkl�rung?) in keinem Zusammenhang 
erw�hnt werden. Das Programm der CSU von 1993 pointiert das Christliche noch st�rker und erkl�rt, das Kreuz 
„in den Klassenzimmern und in allen �ffentlichen Geb�uden“ sei „unverzichtbar“. Politiker, die das ernst nehmen, 
kommen zwangsl�ufig in erhebliche Spannung zum GG.

Folgerungen
Die Folgerungen aus der verfassungsrechtlichen Lage sind einfach: Wenn die �ffentliche Hand keine religi�se o-
der nichtreligi�se Weltanschauung formal bevorzugen oder benachteiligen darf, d.h. auch, auf einseitige Einfluss-
nahmen aller Art verzichten muss, so gilt das nicht nur f�r die Justiz, sondern auch f�r Rats- und Kreistagss�le 
sowie f�r alle �ffentlichen Schulen und das Milit�r: Der Staat darf nicht von sich aus zugunsten der einen oder an-
deren Richtung Stellung nehmen (Neutralit�t), sei es durch Verwendung eines religi�sen Symbols, finanzieller 
F�rderung oder verbaler Einflussnahme wie im christlich fundierten „Lebenskundlichen Unterricht“ der Bundes-
wehr, der seit 2009 sogar f�r Nichtchristen verbindlich ist: ein krasser Versto� gegen die Religionsfreiheit (Art. 4 
GG).

Die jetzt wenigstens teilweise erfolgte Normalisierung der Neutralit�tsfrage in NRW wirft Fragen auf. Etwa die, 
wann auch in Bayern, wo in Amts- und Landgerichten, Gemeinderatss�len und Kreistagss�len fl�chendeckend (oft 
sehr gro�e) Kreuze und Kruzifixe angebracht sind, das GG besser beachtet wird. Wie viel Vertrauen verdienen 
Richter, die Angst davor haben, auf einer verfassungsgem��en Ausstattung ihrer Sitzungss�le zu bestehen? Wer 
das alles vertiefen m�chte, kann das in meinem einschl�gigen Lexikonartikel nachlesen.

Das Kreuz in der Schule

Ein besonderes Kapitel ist die staatliche Verwendung des Kreuzsymbols in Schulen. Selbst in Bayern ist sie be-
zeichnenderweise nur f�r die Grund- und Hauptschulen vorgeschrieben (trotz BVerfG, siehe oben, eingangs). Ge-
gen opponierende Lehrer wird es unerbittlich verteidigt. In ausgesprochen katholischen Gegenden ist eine Entfer-
nung der Kreuze freilich ein schwerwiegendes Problem. Denn die gro�e Mehrheit der Eltern und Lehrer betrachtet 
das Kreuz als ihr pers�nliches Recht, das sie sich nicht nehmen lassen wollen: eine Konsequenz jahrzehntelanger 
systematischer Falschinformation, nicht b�sen Willens. Auf die zumindest diskutierf�hige Idee, das Problem 
durch private Initiative der Eltern abzumildern, ist man (bewusst?) noch nicht gekommen: Man k�nnte Eltern 
bzw. Sch�lern erlauben, in Eigeninitiative Kreuze an unaufdringlicher Stelle im Klassenzimmer anzubringen, 
wenn eine nachgewiesene Mehrheit (geheime Befragung) das ausdr�cklich w�nscht und niemand widerspricht 
(staatliche Duldung). Aber in Bayern scheint man den Kulturkampf vorzuziehen. In NRW ist man auch da schon 
viel weiter.

Zur Einf�hrung in die Gesamtproblematik Staat-Religion-Neutralit�t sei auf meinen �berblicksaufsatz „Religi-
onsverfassungsrecht im Grundgesetz“ verwiesen.

Die weitere Entwicklung wird spannend. Ein bayerischer nichtreligi�ser Hauptschullehrer hat nach gerichtlichem 
Misserfolg im Februar 2010 Verfassungsbeschwerde zum BVerfG erhoben. Gegen das Schulkreuz-Urteil des 
Stra�burger EGMR vom 3.11.2009 hat die italienische Regierung die Gro�e Kammer des Gerichtshofs angerufen, 
die endg�ltig entscheiden wird.
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